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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1984

Norm

StGB §287

Rechtssatz

Die Rauschtat ist zwar im Rahmen des Deliktsaufbaus des § 287 StGB eine außerhalb dessen Tatbestands liegende

zusätzliche (objektive) Strafbarkeitsbedingung; sie muß aber den gesamten Tatbestand des betre9enden Deliktstypus

erfüllen, somit bei einem Vorsatzdelikt sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand. Die Zurechnung

des betre9enden Delikts darf allein deshalb nicht möglich sein, weil es (infolge des Vollrauschs) an der Schuld des

Täters fehlt.
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